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Konkursprivi leg le i tender Mitarbeiter  
 
 
 
Ein leitender Arbeitnehmer kann im Arbeitgeber-Konkurs gestützt auf Art. 219 Abs. 4 SchKG für 
seine noch offenen Lohnforderungen der letzten sechs Monate vor Konkurseröffnung eine Kol-
lozierung in der ersten Klasse erlangen, falls er nachweisen kann, dass folgende Vorausset-
zungen kumulativ erfüllt sind: 
 

- der Betroffene hat noch vor Konkurseröffnung einen Arbeitsvertrag mit der konkursiten 
Gesellschaft abgeschlossen, 

- der Betroffene stand in einem tatsächlichen Unterordnungsverhältnis zum Gesamtver-
waltungsrat oder zu anderen Personen, deren Weisungen er zu befolgen hatte, 

- der Betroffene hat gegenüber der konkursiten Gesellschaft Forderungen, die in den 
letzten sechs Monaten vor der Konkurseröffnung entstanden sind. 
 

Die Konkursverwaltung hat diese arbeitsrechtlichen Forderungen entsprechend zu kollozieren, 
falls sie ihrerseits nicht einen der folgenden Ausschlussgründe geltend macht: 
 

- Der Betroffene war kapital- oder stimmenmässig ein derart massgebender Gesellschaf-
ter des konkursiten Unternehmens oder er hatte indirekt über andere Beteiligungen eine 
derart beherrschende Stellung bei der konkursiten Gesellschaft inne, dass jegliches for-
melle Unterordnungsverhältnis von ihm materiell übergangen werden konnte, 

- der Betroffene war bei der konkursiten Gesellschaft alleiniger Verwaltungsrat oder al-
leiniger Direktor ohne Weisungsgebundenheit oder er hatte auf andere Weise derart 
massgebende Entscheidungskompetenzen bei der konkursiten Gesellschaft, dass ein 
Unterordnungsverhältnis bezüglich dieser Gesellschaft nicht vorhanden war, 

- der Betroffene konnte mittels vertraglicher oder familiärer Beziehungen einen derartigen 
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Einfluss auf den Verwaltungsrat oder die Geschäftleitung ausüben, dass er damit indirekt 
die Willensbildung der konkursiten Gesellschaft massgebend beeinflusste und ein Unterord-
nungsverhältnis bezüglich dieser Gesellschaft materiell ausgeschlossen ist. 
 
Sind die Voraussetzungen für das Konkursprivileg erste Klasse bei einem leitenden Arbeitneh-
mer erfüllt, so dürfte in der Regel subsidiär auch ein Anspruch auf Insolvenzentschädigung ge-
geben sein. Der Ausschlussgrund von Art. 51 Abs. 2 AVIG erfordert einen massgebenden Ein-
fluss auf die Entscheidungen bei der konkursiten Gesellschaft; gerade dies dürfte jedoch meist 
nicht mehr der Fall sein, wenn ein eindeutiges Unterordnungsverhältnis gemäss den vorstehen-
den Ausführungen gegeben ist. 
 


